
Ausfertigung 

Aktenzeichen: 
6 Ds 7310 Js /14 

Amtsgericht 

Landau in der Pfalz 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In dem Strafverfahren gegen 

 
geboren am  in  wohnhaft:  

 in der Pfalz 

Verteidiger: 

wegen Körperverletzung 

Rechtsanwalt Marc Jüdt, Stumpenallee 2, 
76689 Karlsdorf-Neuthard 

hat das Amtsgericht Landau in der Pfalz aufgrund der Hauptverhandlung vom 26.11.2014 und 
03.12.2014, an· der teilgenommen haben: 

Richterin am Amtsgericht Steinei . 
als Strafrichterin 

Oberamtsanwältin Hörhammer 
als Vertreter der Staatsanwaltschaft 

Rechtsanwalt Jüdt 
als Verteidiger 

Rechtsanwältin  
als Nebenklägervertreterin 

Justizobersekretär  
als Urkundsbeamter der Geschäftss.telle 



- 2 -

f ü r  Re c h t  erk a n n t: 

Der Angeklagte wird auf Kosten der Landeskasse, die auch dessen notwendigen Ausla­

gen zu tragen hat, freigesprochen aus tatsächlichen Gründen. 

Der Nebenkläger trägt seine notwendgen Auslagen selbst. 

Angewendete Vorschriften: 

§ 467 StPO 

1. 

Gründe: 

Mit Anklageschrift vom 02.06.2014 wurde dem Angeklagten zur Last gelegt am .2013 ge­
gen 4.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Voodo-Clubs dem Zeugen  ohne rechtfertigen­
den oder entschuldigenden Grund zunächst mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen zu 
haben, danach diesen in den Schwitzkasten genommen zu haben und ihn die Treppe heraufge­
zogen zu haben und ihn sodann im Eingangsbereich zu Boden geworfen zu haben. Er soll so­
dann den Zeugen wiederum mit 2 Händen am Hals gepackt haben und gegen ein Absperrgitter 
gedrückt haben und dann dort mit der Faust heftig ins Gesicht geschlagen haben. Der Zeuge hät­
te durch die Behandlung schmerzhafte Prellmarken am Hals, ein Brillenhämatom beidseitig, so­
wie weitere Prellungen erlitten. 

Nach Durchführung der Hauptverhandlung war der Angeklagte aus tatsächlichen Gründen freizu­
sprechen, da ihm gegenüber der Tatnachweis nicht mit einer für die Verurteilung mit an Sicher­
heit grenzenden Wahrscheinlichkeit gegenüber zu führen waL 

II. 
Das Gericht hat in der Hauptverhandlung folgende Feststellungen getroffen:. 

1. 
Der Angeklagte ist am  in  geboren. Er arbeitet bei der Firma  
und hat eine Zeitlang eine Nebentätigkeit als Securitykraft beim Voodo-Club ausgeübt, die mitt­
lerweile beendet ist. In persönlicher Hinsicht ist der Angeklagte . Strafrechtli­
che Vorbelastungen des Angeklagten liegen vor: 

 - Körperverletzung in 2 F äl� 
len, Datum der letzten Tat: .2012, §§ 223 Abs. 1, 230 Abs. 1, 53 StGB, 80 Tagessätze zu 
je Euro Geldstrafe. 

2. 
Der Zeuge  besuchte in der Nacht vom .2013 - .2013 den Voodo-Club in Land­
au. Er verlor seine Eintrittskarte im Club und wurde durch die Security auf die Geschäftsbedin­
gungen hingewiesen. Diese sahen vor, dass 70,- Euro zu zahlen seien. Da der Zeuge  
diesen Betrag nicht bei sich hatte, hinterließ er als Sicherheit seinen Personalausweis und sein , 
Handy und suchte sodann einen Geldautomaten auf. Der Zeuge  kam um 4.03 Uhr zu-

ra.juedt
Hervorheben
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rück, traf auf den Angeklagten als eingesetzte Security-Kraft, der ihn im Vorfeld auf die Ge­
schäftsbedingungen hingewiesen hatte im oberen Eingangsbereich und folgte diesem dann die 
Treppe hinunter bis in den Kassenbereich, wobei der Angeklagte an die Kasse ging und der Zeu­
ge  auf dem Treppenbereich stehen blieb. Der Angeklagte ließ sich das Handy und den 
Ausweis an der Kasse aushändigen und wollte sodann von dem Zeugen  das Geld in 
Empfang nehmen, welches dieser auf den Boden fallen ließ. 

Danach spuckte der Zeuge  den Angeklagten an, dieser versetzte daraufhin dem Zeugen 
 einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht und als der Zeuge  nicht gehen 

wollte, schubste er ihn die Treppe hoch : Im oberen Treppenbereich ging der Zeuge  zu Bo­
den, wurde von dem Angeklagten hochgezogen und sodann weiter, nachdem der Zeuge  
sich provokativ im oberen Eingangsbereich gegenüber dem Angeklagten aufbaute und nicht ge­
hen wollte, von diesem in den hinteren Absperrbereich geschubst. 

Die eintreffende Polizei erteilte um 4.05 Uhr dem Zeugen  darüber hinaus einen Platzver­
weis. 

Der Zeuge  legte ein Attest f\JotfallNertretungsschein vom 01.12.2013, 10.20 Uhr vor, mit 
folgendem Befund 
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und darüber hinaus ein weiteres ärztliches Attest: 



llilL!L�l3 15:22 135343939372 
RAH-l-TRAUTWErn 

 
 

   

rr.iar. 

Diagnose; Multiple Prefümgen. Pistlt'rsicm re. SprunQgelerik. 

Ther:<'lpie: Schom.mg. Einreib�n;en mrt .sichmerzsrfülenden SalP.en. Arrt.al�ika. 

ArbeitsunfähiQkeit:  

Behaodhmgsdauer. Voraussichtlich bis zum ;} 

Spätfoli;i.en: Nicht zu eMarten 
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III. 
Dieser Sachverhalt steht fest aufgrund der durchgeführten Hauptverhandlung, der Einlassung 
des Angeklagten, der Inaugenscheinnahme der Videoaufzeichnungen des Kassenbereiches, 
des oberen Treppenbereiches und des Außenbereiches des Vodooclubs vom .2013. 

Der Angeklagte stellt nicht in Abrede den Zeugen  geschlagen zu haben, führt allerdings 
aus, dass dieser vorab ihn angespuckt hätte. Diese Einlassung des Angeklagten kann nicht wi­
derlegt werden. Der Angeklagte ist auch in dem in Augenschein genommenen Videoband zu­
nächst vor dem Zeugen  die Treppe nach unten gegangen, hat sich dem Kassenbereich 

. zugewendet und auch sich die Pfandgegenstände des Zeugen aushändigen lassen ohne das 
es zu Auffälligkeiten kam . Dann fallen die Geldscheine seitens des Zeugen  zu Boden 
und auch - so die lnaugenscheinahme des Video - erfolgt der Schlag des Angeklagten erst wie­
derum nach wenigen Sekunden, was seine Einlassung , er sei in dieser Zeit angespukt worqen , 
zuläßt. Im Gegensatz dazu war die Zeuenaussage  nicht in Einklang mit der Videoauf­
zeichnung zu bringen.da dieser angibt der Schlag des Angeklagten habe ihn beim Bücken und 
dem geplanten Aufheben der Geldscheine getroffen. Ein Bücken nach dem Geld durch den Zeu­
gen  ist allerdings nicht feststellbar.Ebensowenig ist die Zeugenaussage  mit dem 
Videoband in Einklang zu bringen, wenn dieser angibt, 

·
er hätte den Angeklagten nicht oben an 

der Treppe getrofffen, sondern mittig auf der Treppe und hätte diesem dort das Geld übergeben. 

Das Verabreichen einer Ohrfeige mit der flachen H
.
and stellt durchaus eine Körperverletzung im 

Sinne des § 223 StGB dar; der Angeklagte handelte jedoch nicht rechtswidrig, da die Tat durch 
Notvi.1ehr gern. § 32 StGB gerechtfertigt war. Das Spucken hat durchaus einen beleidigenden 
Charakter, der für den Ankläger als Angriff zu werten ist und auch insbesondere noch gegenwer­
tig ist. Der Angriff des Zeugen  war für den Angeklagten nicht hinzunehmen und der 
Schlag des Angeklagten war in der konkreten Situation zur erfolgreichen dauerhaften Abwehr 
des vorliegenden Angriffs auch erforderlich im Sinne des § 32 S.tGB. 

Eine weitere Körperverletzung durch den Angeklagten ließ sich für das Gericht mit einer für die 
Verurteilung mit an Sicherheit grenzenden Wahrsche.inlichkeit nicht feststellen. Der Angeklagte 
selbst bestreitet die Tat und gibt insbesondere an, er habe den Zeugen  lediglich ge­
schubst. Hier bekundet der Zeuge  zwar, er sei im oberen Ausgangsbereich zu Boden ge­
worfen worden, gewürgt woprden mit zwei Händen ohne dass es auch nur zu einem Wortwech­
sel zwischen ihm und dem Angeklagten gekommen seL .Auch hier stimmt bereits die Kernaussa­
gen der Zeugenaussage  nicht mit der Inaugenscheinnahme des Videos überein, da ein 
deutliches körperliches Aufbauen des Zeugen  im oberen Ausgangsbereich/ Treppenen­
de im Videomaterial sichtbar wird, vermutlich begleitend mit Worten. Es verbleiben daher bereits 
für das Gericht aufgrund der divergierenden Angaben des Zeugen  hinsichtlich des Ge­
schehens im Kassenbereich und des oberen Treppenbereiches Zweifel an der nun weiteren Tat­
schilderung, so dass letztendlich der Tatnachweis einer Körperverletzung nun am Absperrgitter 
mit einer für die Verurteilung gegenüber dem Angeklagten geforderten mit an Sicherheit grenzen­
der Wahrscheinlichkeit gegenüber nicht zu führen ist 

Ebenso verhält es sich mit den Zeugenaussagen  und  die in Teilbereichen ihrer 
Aussage im oberen Treppenbereich nicht mit der Inaugenscheinnahme des Videos übereinstim­
men , was das Verhalten des Zeugen  angeht, so dass auch hier Restzweifel bestehen 
bleiben. Die Zeugin  konnte eine Körperverletzung im Außenbereich nicht angeben, der 
Zeuge  diesen nicht wahrnehmen 
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Darüber hinaus ist ebenfalls das vorgelegte Attest des Zeugen  - Notfall-Vertretungs­
schein vom .2013, welches durch Verlesen eingeführt wurde , in dem dieser als Befund 
einen tätlichen Angriff mit der Stange ins Gesicht angibt, nicht mit der eigenen Schilderung 

 in Einklang zu bringen. 

Da mithin Restzweifel bestehen bleiben, war der Angeklagte auf Kosten der Landeskasse.die 
auch dessen notwenidgen Auslagen zu tragen hat, aus tatsächlichen Gründen freizusprechen. 

Die Kosten des Nebenklägers fallen diesem zur Last. 

Steinei 
Richterin am Amtsgericht 




